
 

 

Neue Energieetikette für Kühl-, Gefriergerät und Weinkühlschrank 
ab 1. März 2021 
 
Die Energieetikette informiert über die Energieeffizienz und zu weiteren Eigenschaften des Kühl-, Gefriergerätes bzw. 
Weinkühlschrankes Ab März 2021 ist die Anbringung der neuen Energieetikette auf diesen Geräten obligatorisch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kühl- und Gefriergeräte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eckdaten zur Einführung 
 
Gültigkeit 
Die neuen Energieetiketten sind ab dem 1. März 2021 
obligatorisch. 
 
Übergangsfristen 
Geräte welche die ab dem 1. März 2021 geltenden 
Anforderungen nicht erfüllen, dürfen ab diesem Datum 
nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Sie dürfen 
längstens bis zum 31. Dezember 2021 verkauft werden. 

Wichtigste Änderungen der Energieetikette 
 
• Die gewohnten Farben Grün bis Rot bleiben 
• Energieeffizienz-Skala ist neu von A bis G 
• Die Plus-Klassen verschwinden, (die Klassen der alten 

Energieetikette entsprechen in der neuen 
Energieetikette dann jeweils einer tieferen Klasse.) So 
kann beispielsweise ein Gerät, welches in der alten 
Skala die Klasse A+++ auswies, in der neuen Klasse 
lediglich noch als Klasse C eingestuft sein.  

• Die Methode für die Messung des Energieverbrauches 
sowie die Berechnung des Energieeffizienz-Indexes 
(EEI) wurden geändert. Durch diesen Wechsel in der 
Deklaration ist der direkte Vergleich zwischen der 
alten und neuen Energieetikette nicht mehr möglich. 

• Die Symbole sind neugestaltet. 
• Mit einem QR gelangt man auf die Produktdatenbank 

der Europäischen Kommission. In der Schweiz sind 
Energieetiketten mit und ohne QR Code erlaubt. 

 
Gut zu wissen 
Bei der Einführung der Energieetikette ist es geplant, dass 
es noch keine Geräte in der Energieeffizienz-Klasse A 
geben wird. Diese «leere» Klasse lässt entsprechend 
Entwicklungsmöglichkeit für künftige Geräte. 



 

 

 
Weinkühlschränke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen unter newlabel.ch 


